
 

 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

1. Teilnahmeberechtigt und Anmeldung  

Grundsätzlich sind alle Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren berechtigt, an einem FCB-Kids 
Camp teilzunehmen. Die FC Basel 1893 AG (nachfolgend Veranstalter genannt) nimmt bei 
der Gruppeneinteilung nach Möglichkeit Rücksicht auf die Wünsche der Teilnehmenden. 
Die definitive Gruppeneinteilung liegt jedoch in der Entscheidungshoheit des Veranstal-
ters. Die Anmeldung für die FCB-Kids Camps ist termingerecht durch den Erziehungsbe-
rechtigten des Teilnehmenden vorzunehmen. Die Anmeldung muss zwingend über unsere 
Homepage unter www.fcb.ch erfolgen. Anmeldungen, die auf einem anderen Weg beim 
Veranstalter eingehen, werden nicht berücksichtigt. Nach Eingang der Anmeldung wird 
diese vom Veranstalter geprüft und bearbeitet.  

2. Zahlungsbedingungen und Teilnahmegebühren  

Für die Teilnahme an den angebotenen FCB-Kids Camps werden Teilnahmegebühren er-
hoben, die der Website www.fcb.ch zu entnehmen sind. Die Teilnahmegebühren sind im 
Voraus zu überweisen.  
 
Der Rechnungsbetrag ist mittels Kreditkarte zu begleichen oder 20 Tage nach Rechnungs-
stellung zur Zahlung fällig. Per Bezahlung mit Rechnung fällt eine einmalige Bearbeitungs-
gebühr von CHF 10.00 an. Bei einer Anmeldung von weniger als 30 Tagen vor Campbeginn 
ist der Rechnungsbetrag per sofort fällig. Werden die Teilnahmegebühren nicht innert 
Frist bezahlt, verfällt das Recht zur Teilnahme am Camp.  
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Preise und Leistungen jährlich zu ändern. 
Die aktuellen Teilnahmegebühren sind verbindlich.  

3. Rücktritt / Unfall oder Krankheit während dem Camp 

Eine Stornierung der Reservierung ist bis 30 Tage vor Campbeginn gegen einen Unkosten-
beitrag von CHF 50.00 möglich. Bei späteren Stornierungen werden 100% der Teilnahme-
gebühren in Rechnung gestellt. Die Stornierung muss schriftlich an den Veranstalter er-
folgen. Bei Abmeldung durch Unfall oder Krankheit wird der einbezahlte Betrag ebenfalls 
nicht zurückerstattet.   
 
Verletzt sich ein Kind oder erkrankt es während dem Camp, können die Teilnahmegebüh-
ren nicht zurückerstattet werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn ein Teilnehmer/ eine 
Teilnehmerin das Camp aus einem anderen Fall vorzeitig verlässt.  
 

http://www.fcb.ch/
http://www.fcb.ch/


 

 
 

4. Haftung bei Unfall, Krankheit und Sachschäden  

Die Versicherung von Risiken wie namentlich Unfall, Krankheit und Sachschäden ist Sache 
des Teilnehmers. Der Veranstalter lehnt jegliche Art der Haftung für Verletzungen, Unfall, 
Krankheit oder Sachschäden der Teilnehmenden oder Dritter ab.  

Mit der Anmeldung zum FCB-Erlebnis Camp im Europa-Park Rust bestätigen die Erzie-
hungsberechtigten, dass der Teilnehmer über einen ausreichenden Versicherungsschutz 
(insbesondere Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung) mit Auslanddeckung ver-
fügt. Der Teilnehmer hat sicherheitshalber den Krankenkassenausweis mitzunehmen.  

5. Angaben über den Gesundheitszustand  

Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass der Teilnehmer gesund und körperlich voll belast-
bar ist und das Trainingsprogramm ohne Einschränkungen absolvieren kann. Der Teilneh-
mer nimmt eigenverantwortlich am Training teil. Krankheiten, Allergien, allfällig notwen-
dige Medikamente und sonstige notwendigen Informationen sind bei der Anmeldung zu 
vermerken.  

6. Ausschluss aus dem Camp  

Der Teilnehmer hat den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten und den Verhaltensko-
dex zu respektieren. Werden die Weisungen oder die Regeln des Verhaltenskodex nicht 
befolgt, hat die Campleitung das Recht, den Teilnehmer vom Training oder vom Camp 
auszuschliessen. In diesem Fall besteht keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnah-
megebühren.  

7. Haftung bei Diebstahl und Verlust  

Der Veranstalter haftet nicht für Diebstahl oder Verlust von Wertgegenständen oder Bar-
geld.  

8. Absagen, vorzeitige Beendigung eines FCB-Kids Camps  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl das jewei-
lige FCB-Kids Camp abzusagen. Bei einer entsprechenden Absage aufgrund ungenügender 
Teilnehmerzahl werden die Teilnahmegebühren vollumfänglich zurückerstattet. 

Kann ein FCB-Kids Camp aufgrund behörderlicher Vorgaben (zum Beispiel Pandemie) 
nicht durchgeführt werden, so gelten folgende Richtlinien: 

- Wird das FCB-Kids Camp mehr als vier Wochen vor Campstart abgesagt, so behält sich 
der Veranstalter vor, eine Rückerstattung von CHF 150.00 zu tätigen und den Teilneh-
menden die Ausrüstung (Shirt, Hose, Stulpen, Ball, Gym-Bag & Trinkflasche) abzuge-
ben. 



 

 
 

Im Falle höherer Gewalt während dem FCB-Kids Camp insbesondere Unwetter, behält sich 
der Veranstalter das Recht vor, dieses abzubrechen und ohne Rückerstattung der Teilnah-
megebühren vorzeitig zu beenden.  

 

9. Bild- und Tonaufnahmen 

Der Teilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter erklären Einverständnis, dass von den Teil-
nehmern im Rahmen von Leistungen und Veranstaltungen des FCB-Kids Camps Bilder und 
Filmaufnahmen angefertigt und durch den FCB und allfällige Sponsoren und Partner des 
FCB-Kids Clubs/Camps verbreitet und öffentlich vorgeführt werden (z.B. Online- und Print-
medien), auch zu Zwecken der eigenen oder fremden Werbung.  

10. Abtretung  

Die Übertragung oder Abtretung von Rechten und Pflichten aus den vorliegenden AGB 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der anderen Vertragspartei.  

11. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt 
das die Wirksamkeit der übrigen Nutzungsbedingungen bzw. übrigen Teile solcher Nut-
zungsbedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tre-
ten die gesetzlichen Bestimmungen.  

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Auf diese AGB findet das schweizerische materielle Recht Anwendung. Die vorliegenden 
AGB unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss der kollisions-
rechtlichen Bestimmungen des UN-Kaufrechtes (CISG). 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den vorliegen-
den AGB ist ausschliesslich Basel-Stadt.  

 

 

 

 

 

 

 


